
An das: 
 
Landratsamt Berchtesgadener Land  
FB 322 – Wasserrecht 
Salzburger Straße 64 
83435 Bad Reichenhall 
 
 
 

ANTRAG 
 

auf Erteilung einer beschränkten wasserrechtlichen Erlaubnis  
gemäß Art. 15 BayWG zum Einleiten von  

gesammeltem Niederschlagswasser in Gewässer 
 
 

1. Antragsteller 
 
Nachname, Vorname, Firma ggf. Vertreter des Bauherrn 

 
 

Straße, Hausnummer Telefon Telefax * 
 
 

PLZ, Wohnort E-Mail * 
 
 

 
 
2. Grundstück, auf dem das Niederschlagswasser anfällt 

 
Gemeinde/Stadt/Markt Straße/Haus-Nr. 

 
 

Flurnummer Gemarkung 
 
 

Art des Bauvorhaben 
 
 

 
 
2.1. erlaubnispflichtig, weil 

 

 Altlasten bzw. Altlastenverdachtsflächen         im Wasserschutz- bzw. Heilquellenschutzgebiet 

 befestigte Fläche von mehr als 1.000 m
2
       Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 

 Dachfläche kupfer-, zink- oder        Parkplätze, priv. Verkehrsflächen > 300 PKW/Tag 
   bleigedeckt > 50 m

2
             _______________________________________ 

 
 
3.1. Das Niederschlagswasser soll eingeleitet werden 
 

 in den Untergrund          in das folgende oberirdische Gewässer ____________________ 
 
 

                                                
 freiwillige Angaben 



 
3.2. Grundstück, auf dem das Niederschlagswasser eingeleitet wird 
(falls abweichend von vorstehenden Angaben) 

 
Gemeinde Flurnummer Gemarkung 

 
 

Eigentümer/in (wenn nicht Antragsteller/in) – Name und Anschrift  
 
 
 

 
 
4. Angaben über anzuschließende Flächen  
 

 Dachflächen  Hofflächen    Straßenflächen     PKW-Stellplätze      ______________ 

 
 
Anlagen (jeweils 4fach): 
 
 Erläuterungsbericht 

 Bewertung des Niederschlagswassers nach  
   ATV-DVWK-M 153 (Verschmutzungsgrad) 

 Bemessung der Sickeranlagen nach ATV-A 138 

 Ableitungsmenge beim Bemessungsregen 

 Übersichtslageplan 

 Lageplan 

 Ausführungsplan 

 Detailpläne (Absetz- und Ro- 
   visionsschächte, Sickermulden) 

M 1 : 5.000 
M 1 : 1.000 oder größer 
M 1 : 100 
M 1 : 100 oder größer 

 
 

Es wird die Erteilung einer beschränkten Erlaubnis nach Art. 15 BayWG beantragt. 
 
 
Ort, Datum Unterschrift Antragsteller/in 

 
 
 
 

 
 
 
 

Hinweise zum Datenschutz nach Art. 13 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO): 

Verantwortlich für die Verarbeitung dieser Daten ist Ihre zuständige untere Wasserrechtsbehörde. Die Daten 

werden erhoben, um das wasserrechtliche Verfahren durchzuführen. 

Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 DSGVO in Verbindung mit Art. 4 BayDSG in Verbindung mit 

dem anzuwendenden Fachgesetz. 

Weitergehende Informationen über die Verarbeitung Ihrer Daten und Ihre Rechte bei der Verarbeitung Ihrer 

Daten können Sie im Internet auf der Homepage der unteren Wasserrechtsbehörde (https://www.lra-

bgl.de/lw/umwelt-natur/wasserrecht) abrufen. Alternativ erhalten Sie diese Informationen auch von Ihrem 

zuständigen Sachbearbeiter oder vom behördlichen Datenschutzbeauftragten. 

 

https://www.lra-bgl.de/lw/umwelt-natur/wasserrecht
https://www.lra-bgl.de/lw/umwelt-natur/wasserrecht

